
 

Beschluss 

aus der Niederschrift über die 29. Sitzung 
des Gemeinderates der Gemeinde 
Hürtgenwald vom 21.09.2017. 

 

öffentlicher Teil 

Hürtgenwald, den 16.10.2017 

 

 
 
 

2. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung (GO) 

NRW; 

hier: Adressweitergabe an Bundeswehr, Widerspruch erleichtern 
 

87/2017 

  

Beschluss: 
Der Rat der Gemeinde Hürtgenwald schließt sich der Stellungnahme des Städte- und 
Gemeindebundes, siehe Schnellbrief 184/2017 vom 19.07.2017, vollumfänglich an und 
beschließt, den Antrag nach § 24 GO als unzulässig zu verwerfen. 
 
einstimmig, 3 Enthaltungen Fraktion B‘90/Die Grünen 
 
 

 




